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Prot. Nr:/PJ/32.01.01/11141
An die Direktionen
Bozen / Bolzano, 21.05.2004


im  L a n d e
Sachbearbeiter: Elisabeth Dr. Lageder
Funzionario
RUNDSCHREIBEN  DES  SCHULAMTSLEITERS

Nr. 27/2004

Betreff:
Ansuchen um die Finanzierung von besonderen Projekten.
Sehr geehrte Frau Direktor, 

Sehr geehrter Herr Direktor


Die Finanzierung von Projekten in den verschiedenen Bereichen (Umwelterziehung, Gesundheitserziehung usw.) wird, wie bereits angekündigt, mit diesem Rundschreiben neu geregelt, um eine Verbesserung der Vorgangsweise und des Einsatzes der Mittel zu erreichen. 
Die von der Neuregelung betroffenen Bereiche sind: Gesundheits- und Umwelterziehung, Förderung der zweiten Sprache und besondere Projekte.

Ziele und Maßnahmen der Neuregelung

Mit der Neuregelung sollen nun folgende Ziele erreicht werden:

· Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Bezug auf Ansuchen durch die Schulen,

· mehr Übersichtlichkeit für Schulen und Verwaltung,

· Anknüpfung der Projekte an das Schulprogramm in Zusammenhang mit den jährlichen Bildungsangeboten,

· mehr Transparenz den Eltern gegenüber und

· Projekte als Steuerungsinstrument für Schulentwicklung.

Für das Erreichen dieser Ziele sind daher folgende Maßnahmen getroffen worden:

· einheitliche Verfahrensweisen für die Ansuchen um Projektfinanzierung durch einheitliches Formular d.h. einheitliche Maske,

· einheitliche Förderkriterien,

· einheitliche Termine für die Einreichung der Anträge und 

· klare Absprachen und Termine in Bezug auf die Begutachtung und Bearbeitungszeiträume innerhalb des Schulamtes.

In Zusammenhang mit der Änderung der Kriterien ist auch die Einführung eines Sockelbetrages überlegt worden. Dieser Sockelbetrag wird jedoch nicht, wie bereits angekündigt, eingeführt, weil die Einhaltung der Zweckbindung für die Mittel in den Bereichen Umwelt- und Gesundheitserziehung eine zu große Zersplitterung des Sockelbetrages und einen ungerechtfertigen Aufwand für die Kontrolle der genannten Zweckbestimmung ergeben hätte. Da die Mittel für Gesundheits- und Umwelterziehung im Landeshaushalt von den zuständigen Abteilungen ausdrücklich für diesen Zweck zur Verfügung gestellt oder abgetreten werden, ist die Zweckbestimmung dieser Mittel zu gewährleisten.
Kriterien

Die wesentlichen Punkte der vereinheitlichten Kriterien sind:
· die Projekte müssen einen Bezug zu den Grundsätzen des Schulprogramms und des Leitbildes aufweisen und somit Teil eines langfristigen pädagogischen Konzeptes bilden;
· die Projekte müssen den Jahresthemen bzw. den Schwerpunkten, welche vom Schulamt vorgegeben werden, entsprechen;

· die von den einzelnen Bereichen vorgegebenen Qualitätskriterien müssen erfüllt werden;

· das Verhältnis zwischen Projektziel und Kosten muss angemessen sein;

· Komplexität, Einmaligkeit und zeitliche Begrenzung müssen gewährleistet sein;

· das Vorhaben muss dokumentiert und auf Anfrage abgerechnet werden.

Die ausführlichen Kriterien zu den jeweiligen Bereichen sind im Ordner „400000 - VERWALTUNG\440000 - Finanzierung\442500 - Ansuchen\Erläuterungen“ zu finden.
Außerdem werden nur Anträge mit einem Mindestbetrag für die einzelnen Bereiche zugelassen und zwar wird für die besonderen Projekte ein Mindestbetrag der beantragten Mittel in Höhe von 2.000 Euro für Oberschulen und 1.200 Euro für Pflichtschulen je Projektantrag festgelegt. In den anderen Bereichen sind die Mindestbeträge eigens in den bereichsspezifischen Kriterien festgelegt.
Outlook-Formular

Für die Bewertung der Anträge ist der Vordruck (leeres Word-Dokument und Outlook-Formular) ergänzt worden. Außerdem kann das Outlookformular nicht verschickt werden, wenn nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Durch das neue Outlook-Formular „Projektantrag“ werden die Daten im Ordner „400000 – VERWALTUNG\ - Finanzierung\442600 - Projektantrag“ gespeichert und können dort jederzeit nach Versenden eingesehen werden; über dieses Formular wird auch die Begutachtung und Bearbeitung bekannt gegeben.
Termine

Für die zukünftige Vorgangsweise werden folgende Termine festgelegt:

· Die Ansuchen für Projekte des darauf folgenden Schuljahres, aber auf jeden Fall jene, welche den Zeitraum September bis Dezember des laufenden Jahres betreffen, sind  innerhalb 31.Mai eines jeden Jahres einzureichen. Die Begutachtung und Bearbeitung erfolgt innerhalb 31. August.
· Die Finanzierung für Projekte des Zeitraumes 1. Jänner bis 31. August des darauf folgenden Jahres müssen innerhalb 15.Oktober beantragt werden. Die Begutachtung und Bearbeitung soll dafür innerhalb 30. November erledigt werden.
Auf Grund der späten Mitteilung dieser neuen Regelung wird der erste Termin für dieses Jahr auf 30.Juni verschoben.

Anträge, die weder die Mindestbeträge noch die Termine einhalten, werden sofort ohne weitere Bearbeitung abgelehnt.

Allgemeines:

Die Vorgangsweise für die Anträge um Finanzierung von Grundausstattung, Bibliothek, unvorhersehbare Ausgaben, Schwimmkurse usw. bleiben aufrecht, es ist jedoch in Zukunft dafür ein eigenes Outlookformular zu verwenden. Die Behandlung dieser Anträge ist jedoch von der finanziellen Verfügbarkeit und damit vom Nachtragshaushalt des Landes, welcher in der Regel erst im Laufe des Sommers genehmigt wird, abhängig. Das heißt, viele dieser Ansuchen können erst im Herbst bearbeitet werden. Für diese Anträge ist ebenfalls ein neues Outlook-Formular erstellt worden und die Daten dieser Anträge sind im Ordner „400000 - VERWALTUNG\440000 - Finanzierung\442700\ – Sonderansuchen“ zu finden.
Grundsätzlich ist noch zu bemerken, dass alle Sonderzuweisungen zweckbestimmt sind und eine andere Verwendung nur mit Zustimmung des Schulamtes vorgenommen werden kann.

Insbesondere trifft dies auf die Zuweisungen für den Ankauf von speziellen Lehrmitteln für Schüler/innen mit Behinderungen zu, wobei daran erinnert wird, dass es sich bei dieser Finanzierung nicht um eine Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes sondern um eine Maßnahme der Schulfürsorge handelt. Sie ist daher an die Förderung der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers gebunden. In Zukunft wird eine Abrechnung dieser Zuweisung eingeführt, wobei vor allem die Feststellung der Verfügbarkeit von speziellen Lehrmitteln für den Austausch zwischen den Schulen das wesentliche Ziel ist.
Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER

Dr. Peter Höllrigl
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